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Flächennutzungsplan der Gemeinde Gerstungen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahme der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Thüringen e.V. (SDW) 
 
 
Sehr geehrte Frau Kahlenberg, 
 
als anerkannter Naturschutzverband nach § 63 BNatSchG nimmt die SDW zu o.g. Vorhaben wie folgt 
Stellung: 
In weiten Teilen stimmen wir den Planungen zu. In Bezug auf die Neuausweisung von Wohn-, Misch-, 
Gewerbe- und Sondergebieten, welche einen möglichen Verlust an Gehölzstrukturen sowie 
Einzelbäumen mit sich führen könnten, ist nach unserer Auffassung ein Erhalt von Strukturen zwingend 
einem Ausgleich vorzuziehen, um wertvolle Biotope und Habitate zu erhalten. Dies betrifft 
insbesondere die Planflächen: „SAL 1“, „OBE 1“, „WOL 1“, „WOL 2“, „BUR 1“, „BUR 2“, „MAR 1“, „FÖR 
2“, „FÖR 4“, „UNT 5“. Der auf „MAR 2“ befindliche Hohlweg ist als besonders geschütztes Biotop 
gemäß § 15 ThürNatG zwingend zu erhalten. Bei den Gewerbeflächen „GER 6“ und „GER 7“ sprechen 
wir uns für den Erhalt der straßenbegleitender und die Gebiete umgrenzender Gehölzstrukturen aus. 
 
Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Planflächen „GER 1“, „GER 2“, „GER 9“, „GER 10“, „NEU 1“, „NEU 
2“, „SAL 1“, „ECK 1“, „FÖR 2“ und „FÖR 6 zu FFH-Gebieten ist bei nachrangigen Bebauungsplanungen 
zwingend eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG durchzuführen. 
  
Als kritisch betrachten wir hingegen die Planfläche „GER 4“, deren aktueller Planungsstand nicht 
zustimmungsfähig ist. Unserer Auffassung nach erlaubt die besondere Schutzfunktion als 
Bodenschutzwald keine Umwandlung der Waldfläche nach Thüringer Waldgesetz, da nach §10 Abs. 2 
Satz 3 und 4 die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nachhaltig geschädigt wird, sowie Belange des 
Naturschutzes, der Landschaftspflege, der Landeskultur, der Luft- und Wasserreinhaltung und der 
Erholung der Bevölkerung gefährdet werden und somit nicht genehmigungsfähig ist.  
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In Bezug auf die Planfläche „UNT 6“ sieht die SDW die Nutzung von Windenergieanlagen als eine Form 
der erneuerbaren Energien als wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele Deutschlands und 
der EU und steht für den umwelt- und naturverträglichen Ausbau von Windenergie.  
Aus unserer Sicht ergeben sich aus den gegenwärtigen Planungen folgende Anmerkungen und 
Forderungen: 
Die bereits überwiegend auf Ackerflächen befindliche Planung sollte rein auf diese begrenzt werden, 
sodass keinerlei Beeinträchtigungen für die umliegenden Waldflächen entstehen. Sollte eine 
Überplanung der Waldflächen dennoch erfolgen, ist nach unserer Auffassung eine 
Waldnutzungsänderung nach §10 ThürWaldG erforderlich. Für die weitere Planung des 
entsprechenden Bebauungsplans „Windpark Gerstungen-Ost“ bitten wir um Beteiligung als Träger 
öffentlicher Belange. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Desiree Jakubka 
Landesgeschäftsführerin 


